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Rechtssatz

Nach ständiger hg Judikatur knüpft die Gerichtsgebührenp6icht zum Zwecke der einfachen Handhabung durch den

Kostenbeamten an formale äußere Tatbestände an und sind die das GGG und das GEG vollziehenden Behörden an die

jeweiligen Entscheidungen der Gerichte gebunden.
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Individuelle Normen und Parteienrechte Bindung der Verwaltungsbehörden an gerichtliche Entscheidungen
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